
- in EURO -

1.  Feststellung des Jahresabschlusses

1.1. Bilanzsumme 8.113.758,27

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen1) 7.419.878,58

- das Umlaufvermögen 2)          688.074,58

- Rechnungsabgrenzungsposten 3) 5.805,11

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 4)            2.279.688,95

- Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen 5) 673.249,59

- die empfangenen Ertragszuschüsse 6)   0,00

- die Rückstellungen 7)                     683.213,99

- die Verbindlichkeiten 8)           4.477.605,74

1.2.  Jahresgewinn/Jahresverlust 9) 45.333,90

1.2.1. Summe der Erträge 10)       3.519.795,19

1.2.2.  Summe der Aufwendungen 11)           3.565.129,09
                

2.        Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes

2.1.   bei einem Jahresgewinn:

a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                -
b) zur Einstellung in Rücklagen                                  -
c) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers                                              -
d) auf neue Rechnung vorzutragen                                -

2.2.   bei einem Jahresverlust:             

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag/Rücklagen 45.333,90
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers                      -
c) auf neue Rechnung vorzutragen                -
d) Sonderregelung: Entnahme aus der Rücklage                -

1) Posten A der Aktivseite der Bilanz 7) Posten D der Passivseite der Bilanz
2) Posten B der Aktivseite der Bilanz 8) Posten E der Passivseite der Bilanz
3) Posten C der Aktivseite der Bilanz 9) Nichtzutreffendes streichen
4) Posten A der Passivseite der Bilanz 10) Posten 1 bis 3, 9 der GuV-Rechnung
5) Posten B der Passivseite der Bilanz 11) Posten 2, 5 bis 8, 10, 12 der GuV-Rechnung
6) Posten C der Passivseite der Bilanz

Angaben in den Beschlüssen über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses 2023
2. die Verwendung des Jahresgewinns/die Behandlung des Jahresverlustes

der Stadtwerke Coswig (Anhalt)
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